
Stadt Kirchhain 
 

Ersteller/in / Datum Stey 19.05.2011 Anlagen:  

 

   
 

Aktenz. / Fachbereich 66010099.002 Fachbereich Fachbereich 4 

Sichtvermerke 

 
 
 
                        , 
Bürgermeister 

 
 
 
                       , Fachbereichsleiter 

Gremium TOP Datum Vorlagenart 

Magistrat  25.05.2011 Beschluss 

Haupt- und Finanzausschuss  14.06.2011 Beschluss 

Stadtverordnetenversammlung  20.06.2011 Beschluss 

 
 

Betreff TOP  

 
Gesetz zur Behebung von Winterschäden an Straßen; Schlaglochprogramm 
hier: Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe nach § 100 Abs. 1 Hessische 
        Gemeindeordnung (HGO) 
 

Abstimmungsergebnis: 

      Ja-Stimmen       Nein-Stimmen       Enthaltungen 

 

Beschluss: 

 
Der Magistrat bittet die Stadtverordnetenversammlung um Genehmigung einer 
außerplanmäßigen Ausgabe gemäß § 100 Abs. 1 HGO in Höhe von 246.800,00 € für die 
Instandsetzung von Straßen; Ergebnishaushalt, Teilhaushalt 12 01 01 01 
„Gemeindestraßen“, Sachkonto 61 69 000 „Sonstige Fremdinstandsetzung“. 
 
Die Deckung erfolgt über die vom Land Hessen zur Verfügung gestellte Finanzzuweisung für 
die Behebung von Winterschäden an Stadtstraßen in Höhe von 246.800,00 € (Einnahme im 
Ergebnishaushalt, Teilhaushalt 12 01 01 01 „Gemeindestraßen“, Sachkonto 54 10 3000 
„Sonstige Zuweisungen des Landes“). 
 
Das Schlaglochprogramm soll aus Mitteln der Straßenunterhaltung um den Betrag von 
38.000,00 € verstärkt werden.-/-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ bitte wenden 
 



 

Begründung: 

 
Das Land Hessen hat gemäß Regelungen des Gesetzes zur Behebung von Winterschäden 
an Straßen vom 08. März 2011 der Stadt Kirchhain mit Schreiben vom 21. März 2011 eine 
Finanzzuweisung in Höhe von 246.800,00 € zur Verfügung gestellt. Gemäß den 
Landesvorgaben ist eine haushaltsmäßige Veranschlagung gemäß dem Beschlussvorschlag 
vorzunehmen. 
 
Die Verteilung der Finanzzuweisung wird mit den Ortsvorstehern abgestimmt. Dem 
Hessischen Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen, Wiesbaden, ist bis zum 
31.12.2011 eine Bestätigung bzgl. der Verausgabung der Zuweisung zu übersenden.-/-   
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Anmerkungen 

Kostenstelle / Sachkonto 12 01 01 01/54 10 300 
12 01 01 01/61 69 000 

Gemeindestraße. Einnahme 
Gemeindestraße Ausgabe 

Bezeichnung Sonstige Zuweisung 
des Landes  
Sonstige 
Fremdinstandsetzung 

 

Im lfd. HH-Jahr veranschlagt 0,00 € 
0,00 € 

 

Zur Verfügung stehende Mittel 246.800,00 € 
 

 

Unmittelbare Ausgaben 246.800,00 € 
 

 

Zu erwartende Ausgaben 
in den Folgejahren 
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